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Die Frage stellte sich in der
«Arbeitsgruppe Disziplin»
der BKSD. Diese Arbeiten
befinden sich im Abschluss.
Zu erwarten sind verschärf-
te Bestimmungen in den
Verordnungen, ein Hand-
weiser mit Empfehlungen
der BKSD an Lehrpersonen
und Schulleitungen sowie
eine Institution zum befri-
steten Aufenthalt für Schü-
lerinnen und Schüler, die
an ihren Schulen nicht
mehr tragbar sind. Das
Paket geht zu gegebener
Zeit in eine Vernehmlas-
sung.

Im Rahmen dieser Beratungen stellte 
der LVB die Frage nach Alkohol- und 
Drogentests an Schulen. Nach ange-
regter Diskussion in der Arbeitsgrup-
pe wurde der Auftrag erteilt, die Ma-
terie dem «Runden Tisch Hanf» vorzu-
stellen. 

Alkohol- und Drogenmissbrauch von 
Schülerinnen und Schülern gehört zu 
den drei Lecks, welche die Effizienz 
der öffentlichen Schulen seit langem 
nachhaltig beschädigen. Zusätzlich zu 
nennen wären der grassierende Ab-
sentismus – zunehmend gestützt 
durch Erziehungsberechtigte – und 
eine Pädagogik, die Angebote macht 
statt Anforderungen zu stellen. Die 
Zusammenhänge sind evident.  

Gegen Alkohol und Drogen an Schu-
len sprechen sich Politiker(innen) aller 
Richtungen jeweils vehement aus, in-
dem sie die «drogenfreie Schule» und 
«Nulltoleranz» fordern. Schulen be-
treiben Gesundheitsförderung und 
Prävention. Die Wirklichkeiten zeigen 
sich davon weithin unbeeindruckt. 

Sowohl der Alkohol- als auch der Dro-
genmissbrauch sind verdeckt massiv 
an den Schulen präsent. Ab Mitte Mai 
laufen jeweils die Waldrandbesäuf-
nisse, und auf kaum einem Pausen-
platz der Sekundarstufe I müssen 
Schüler weit gehen, um an Drogen 
heranzukommen. Präventionsanstren-
gungen der Schule werden von vielen 
Schüler(innen) in ihrer eigenen Ein-
schätzung milde belächelt und als Er-
satz für anforderungsreichen Fachun-
terricht wohlwollend hingenommen. 
Manchmal möchte man auch einfach 
dem Lehrer nicht den Spass an der Sa-
che verderben. 

Der Gegensatz zwischen hehrem An-
spruch des Verbots und Harmlosigkeit 
oder Ausfall der Sanktion im Übertre-
tungsfall beschädigt zusätzlich die 
Autorität der Schule. 

Der Leistungssport - auch in den staat-
lichen  Sportklassen - kennt das analo-
ge Phänomen des Dopings und des 
Drogenmissbrauchs. Während im Ju-
gendleistungssport Dopingtests ak-
zeptierte Voraussetzung für einen 
Verbleib in den Leistungsgruppen 
sind, sahen sich Tests bei Lehrlingen 
gelegentlich auch ideologisch ange-
fochten.

Beiden Unternehmungen liegt die 
Einsicht zugrunde, dass man nichts 
verbieten muss, was man nicht kon-
trollieren kann oder will. Akzeptiert 
sind Verbot und Kontrolle im Lei-
stungssport, weil sonst die Leistung 
nicht kommt. Im übrigen Bereich der 
Schulen kommt die Leistung ja auch 
nicht… 

Damit bekommt das Problem auch ei-
nen ökonomischen Aspekt: Erhebliche 
Ressourcen  sehen sich im öffentlichen 
Bildungswesen den Kamin hinauf ge-
jagt, weil Lernleistungen nicht mehr 
ausreichend durchgesetzt werden 
können.        

Im Rahmen der Überarbeitung der
Disziplinar-Instrumente an den
Schulen stellt sich deshalb auch
die Frage, ob die Schule in qualifi-
zierten Fällen Schülerinnen und
Schüler in Drogentests schicken
darf und – daran anschliessend –
welche Sanktionen bei allenfalls
positiven Testergebnissen ergrif-
fen werden können bzw. sollen.

Drogen- und Alkoholkonsum sind, un-
abhängig von den generellen Verbo-
ten, an Schulen deshalb vor allem ver-
boten, weil sie die Lernfähigkeit be-
einträchtigen und damit das Be-
triebsziel beschädigen. Am Anspruch, 
dies zu verhindern bzw. zu bekämp-
fen, müssten sich von der Schule ver-
anlasste Kontrollmassnahmen orien-
tieren.

Kontrolliert werden soll also, ob
zum Zeitpunkt des Unterrichts Be-
lastungen durch Alkohol bzw.
durch Drogen feststellbar sind,
welche die Arbeits- und Lernfä-
higkeit im Unterrichtsbetrieb ein-
schränken.

Daraus folgt, dass es nicht darum
gehen kann, an der Eingangstüre
klassenweise bei Schülerinnen
oder Schülern den Konsum von
Drogen zu überprüfen.

Die Frage ist die:

1. Soll auf begründeten Verdacht
im Unterricht, z. B. durch Augen-
schein, Geruch, Funde, Beschlag-
nahmungen, Hinweise, Verhalten
etc., ein Schüler oder eine Schüle-
rin einer ärztlichen Drogen-Kon-
trolle zugewiesen werden kön-
nen?

2. Was kann/muss die Schule bei
einem positiven Befund unterneh-
men?

Alkohol- und Drogentests an Schulen
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Die Frage stellt sich legitim im Zusam-
menhang mit Disziplin an den Schulen 
und soll deshalb aufgeworfen wer-
den. Klar ist, dass eine Drogentestre-
gelung eine gesetzliche Verankerung 
braucht. 

Erwartet werden kann eine präven-
tive Wirkung auf Mitschülerinnen und 
Mitschüler.
Eine glaubhafte Prävention verträgt 
sich mit angemessenen repressiven 
Massnahmen ohne weiteres.
Vielen Jugendlichen hätte es durchaus 
gedient, wenn sie rechtzeitig in ihrer 
Schulzeit erwischt und einer Therapie 
zugeführt worden wären. Noch ist der 
Erziehungsauftrag der Schule nicht 
total, sondern begrenzt auf die Her-
stellung eines Verhaltens, das in der 
Schule einen korrekten Unterricht 
möglich macht. Qualifizierter Fachun-
terricht sollte nicht zugunsten eines 
umfassenden Erziehungsauftrags ein-
geschränkt werden. Für einen solchen 
Auftrag müssten der Schule ganz an-
dere Ressourcen und Kompetenzen 
zugewiesen werden. 

Zudem befindet sich die öffentliche 
Schule in diesem Punkt in einem 
erheblichen Konkurrenznachteil ge-
genüber vielen Privatschulen. Dort 
kostet es Vaters Geld, was sofort zu 
einer veränderten Einstellung des 
Schülers führt; dort gibt es häufig 
auch rigorose Drogenverbote, die mit 
scharfen Sanktionen belegt sind – auf 
Wunsch der zahlenden Eltern – warum 
wohl? 

Gefragt ist nicht eine Hilfe für angeb-
lich überforderte Lehrpersonen. 
Gefragt sind Instrumente, die es der 
Schule wieder möglich machen, ihren 
Auftrag zu erfüllen.

Empfehlung

Empfohlen wird deshalb, diese
Fragestellung in aufbereiteter
und inhaltlich detaillierter Form
an die BKSD (und ggf. an den Re-
gierungsrat bzw. an den Landrat)
weiterzureichen: Besteht bei den
genannten politischen Gremien
die Bereitschaft, einen Schritt in
diese Richtung zu tun?


